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S A T Z U N G  

des Team Bananenflanke Köln e.V.  

Stand: 28.05.2019 

 
Anmerkung:  
Aus Gründen der Lesbarkeit der Satzung wird für Personenbezeichnungen, Bezeichnungen 
von Funktionen und Amtsträgern ausschließlich die männliche Form verwendet. Soweit die 
männliche Form gewählt wird, werden damit auch Funktions- oder Amtsträger aller 
Geschlechter angesprochen. 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Vereinsfarben 
(1) Der Verein führt den Namen „Team Bananenflanke Köln e.V.“ und ist im Vereinsregister 

eingetragen. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Aachener Str. 497, 50933 Köln z.Hd. Maximilian Küsters. 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
(4) Die Vereinsfarben sind rot und weiß. 
 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere des Fußballs, für Kinder und 

Jugendliche (Mädchen und Jungen) mit geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigungen 
und/oder Behinderungen. 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen für die in Abs. 2 genannten Kinder und Jugendlichen verwirklicht. Der Verein 
soll zu diesem Zwecke Trainings- und Übungsstunden abhalten, eigene 
Sportveranstaltungen durchführen und Ausflüge zu geeigneten Sportveranstaltungen 
organisieren. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(7) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des Vereinszwecks fällt das Vermögen des 

Vereins an die Stadt Köln, die es ausschließlich zur Förderung der in Abs. 2 genannten 
Zwecke zu verwenden hat.  

 
§ 3 Verbandszugehörigkeit 

Der Verein ist Mitglied des Fußballverbandes Mittelrhein e.V. und unterwirft sich als solches 
dessen Satzung und Ordnungen sowie den Satzungen und Ordnungen der Verbände, 
denen der Fußballverband Mittelrhein e.V. als Mitglied angehört, insbesondere also den 
Satzungen und Ordnungen des Westdeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes e.V. 
und des Deutschen Fußball-Bundes e.V.. 

 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie 

Personengesellschaften werden. 
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(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, der 
an den Vorstand zu richten ist. Bei Minderjährigen ist der Antrag auch von deren 
gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. Diese müssen sich durch gesonderte 
schriftliche Erklärung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen 
verpflichten. 

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 
Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die 
Ablehnung mitzuteilen. 

(4) Personen, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben, können zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands. Näheres kann in einer 
Ehrungsordnung geregelt werden. 

 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder 

Austritt aus dem Verein. 
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands. 

Bei Minderjährigen ist die Austrittserklärung durch die gesetzlichen Vertreter abzugeben. 
Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine 
Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 
wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen 
oder von Umlagen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn 
nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in dieser 
Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstands über die 
Streichung muss dem Mitglied mitgeteilt werden. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn es schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt. Vor der 
Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder 
schriftlichen Stellungnahme geben. Der Beschluss des Vorstands ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied 
Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines 
Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet. 

 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung besonderer 

Vorhaben können Umlagen bis zur doppelten Höhe des Jahresbeitrags erhoben werden. 
(2) Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der 

Mitgliederversammlung in der Beitragsordnung festgesetzt. 
(3) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
(4) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder 

teilweise erlassen oder stunden. 
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen und 

im Verein Sport zu treiben sowie an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
(2) Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die vom Vorstand erlassenen 

Sport- und Hausordnungen zu beachten. 
 



Seite 3 von 5 
 

§ 8 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 
§ 9 Vorstand 
(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem 

Stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 
(2) Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. Die Vertretungsmacht der 

Vorstandsmitglieder ist jedoch in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit 
einem Geschäftswert über 1.111,00 € die Zustimmung eines weiteren Vorstandsmitglieds 
erforderlich ist. 

(3) Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über ihre Höhe entscheidet 
die Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung kann einzelne Vorstandsmitglieder 
zum Abschluss und zur Kündigung von entsprechenden Verträgen mit anderen 
Vorstandsmitgliedern ermächtigen. 

 
§ 10 Zuständigkeit des Vorstands 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung; 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
c) Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts; 
d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern. 
 
§ 11 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, gerechnet 

von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Jedes 
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das 
Amt eines Vorstandsmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche 
Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

 
§ 12 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

Stellvertretenden Vorsitzenden, in Textform einberufen werden; die Tagesordnung braucht 
nicht angekündigt zu werden. Die Einberufungsfrist beträgt 10 Tage. Die Frist beginnt mit 
dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend sind. 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 
die des Stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder 
dem zustimmen. 
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§ 13 Mitgliederversammlung 
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr eine 

Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt 
werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein 
Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des Vorstands; 
b. Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Umlagen (§ 6); 
c. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
d. Wahl der Kassenprüfer; 
e. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 
f. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 

Vorstands; 
g. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

 
§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im zweiten Quartal statt. Sie 

wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in Textform unter Angabe 
der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene 
Post- oder E-Mail-Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt zu 
geben. 

(3) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt 
werden, beschließt die Versammlung. 

 
§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies beim Vorstand 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 
 
§ 16 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, bestimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Bei Wahlen kann die 
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion 
einem Wahlausschuss übertragen werden. Der Versammlungsleiter bestimmt einen 
Protokollführer. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn fristgerecht eingeladen wurde. 
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der 
Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen, zur 
Auflösung des Vereins eine solche von neun Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des 
Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung von neun Zehnteln aller stimmberechtigten 
Mitglieder der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
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(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, 
so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine 
Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei 
gleicher Stimmenzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 
§ 17 Abteilungen des Vereins 
(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des Vorstandes 

rechtlich unselbstständige Abteilungen gebildet werden. Den Abteilungen steht nach 
Maßgabe der Beschlüsse des Vorstands das Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen 
Bereich tätig zu sein. Das Nähere regelt die Abteilungsordnung, die sich im Rahmen des 
satzungsmäßigen Vereinszwecks halten muss. Soweit in der Abteilungsordnung nichts 
anderes geregelt ist, gilt die Satzung des Hauptvereins für Abteilungen entsprechend. 

(2) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 
 
§ 18 Kassenprüfer 
Die Kassen des Vereins werden jedes Jahr durch einen oder mehrere von der 
Mitgliederversammlung auf Dauer von zwei Jahren gewählte Kassenprüfer geprüft. In der Regel 
sollen zwei Kassenprüfer bestellt werden. Die Kassenprüfer prüfen, ob die Verwendung der 
Vereinsmittel und die Buchführung ordnungsgemäß erfolgten. Hierüber haben die Kassenprüfer 
der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 
 
§ 19 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 

neun Zehnteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden (§ 15 Abs. 4). 
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der 

Stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 
(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an die Stadt Köln (§ 2 

Abs. 7). 
 
Die Satzung wurde in dieser Form in der Mitgliederversammlung vom 28.05.2019 errichtet. 
 


